
AUSSCHREIBUNG 
 

ÖTV - JUGENDRANGLISTENTURNIER Kat. IV 
 

Girls und Boys U12/14/U16 – Einzel und Doppel 
 

Freitag, 22. Januar - Dienstag, 26. Januar 2016 
 

NÖTV Landesverbandsleistungszentrum Neunkirchen (Tenniscenter Hochhauser) 
 
 
ORGANISATION: Mayer & Schönowitz OG 
 
TURNIERLEITUNG:  Franz Schönowitz/Wolfgang Mayer  
    Mobil: 0676/9383751 bzw. 0676/9355519  
    Email: wm2620@aon.at 
 
 
VERANSTALTUNGSORT:  
Tenniscenter Hochhauser, 2620 Neunkirchen, Semmeringstraße 4 
  
OBERSCHIEDSRICHTER: Raimund Fischer 
  
BEWERBE:  Einzel und Doppel U12/U14/U16 m 
  Einzel und Doppel U12/U14/U16 w 
   
BELAG: Granulat (5 Plätze) 
 
BÄLLE: HEAD Championship 
 
NENNGELD: Einzel: € 28,-- Doppel: € 14,--  
 
NENNUNGEN:  Onlineanmeldung nuLiga  
NENNSCHLUSS Einzel: Montag, 18. Januar 2016 
Nennung Doppel noch bis vorrauss. Sa 12h bei der Turnierleitung möglich. 
 
SPIELTERMINE: ab Mittwoch 12 Uhr (nuLiga) 
 
UNTERKUNFT: 
 
Hotel Restaurant Osterbauer, Brevillierg. 5, 2620 Neunkirchen, 02635/63155, www.osterbauer.at 
 
City Hotel, Fabriksg. 24, 2620 Neunkirchen, 02635/61550, www.city-hotel-neunkirchen.at 
  
Hotel Schwartz, Bahnstr. 70, 2624 St. Egyden am Steinfeld, 2638/777170, www.hotel-schwartz.at 

mailto:wm2620@aon.at
http://www.osterbauer.at/
http://www.city-hotel-neunkirchen.at/
http://www.hotel-schwartz.at/


 Allgemeine Bedingungen:  
 
1. Gespielt wird nach den Regeln der ÖTV-Wettspielordnung. In den Einzel-Bewerben entscheidet 
der Gewinn von 2 Sätzen. Das Tie-Break-System kommt in allen Sätzen zur Anwendung. 
Spielmodus Doppel: No Ad, 3. Satz Match-Tiebreak 
2. Die Verhaltensregeln der Wettspielordnung finden Anwendung  
3. Bei Abgabe einer Doppelnennung ohne Partner kann die Turnierleitung einen Partner zuweisen.  
4. Spieler, die 15 Minuten nach Aufruf nicht spielbereit sind, werden vom laufenden Bewerb 
gestrichen.  
5. Erfolgt eine Spielerabsage nach der Auslosung, ist der Spieler verpflichtet, das Nenngeld 
einzubezahlen.  
6. Vor Beginn des jeweils ersten Spieles pro Bewerb sind die Teilnehmer verpflichtet, sich im 
Turniersekretariat zu melden und das Nenngeld zu bezahlen. Ohne vorherige Bezahlung des 
Nenngeldes wird der Teilnehmer nicht zum Spiel zugelassen.  
8. Der Turnierleiter kann in Abstimmung mit dem Oberschiedsrichter die Bestimmungen der 
Ausschreibung ändern, falls besondere Gründe gegen den reibungslosen Ablauf des Turniers 
vorliegen. 
  
 


